
Erforderliche Antragsunterlagen 
 

            1. für den antragstellenden Unternehmer:   
 

              a. den ausgefüllten Antrag (Der Zeitpunkt der Antragstellung ist der Zeitpunkt, 
zu dem der Behörde sämtliche Antragsunterlagen vorliegen. Aufgrund der 
durchzuführenden Anhörung ist mit einer Bearbeitungszeit von mindestens 1 
Monat und bis zu 3 Monaten zu rechnen. Bei Bedarf können noch weitere 
Unterlagen gefordert werden.) 

Antragsteller 

 b. den Auszug aus dem Handels- oder Genossenschaftsregister (beglaubigte 
Abschrift), wenn eine entsprechende Eintragung besteht (e.K., GmbH,…) 
Gewerbeanmeldung  

Amtsgericht 
 
Gemeinde 

 c. den Nachweis der Vertretungsberechtigung, 
den Gesellschaftsvertrag 

 
Antragsteller  

 d. das erweiterte Führungszeugnis „zur Vorlage bei Behörden“ und die 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister  
(bei einer Gesellschaft für jedes vertretungsberechtigte Organ wie die 
Gesellschafter und die Geschäftsführer, für jede juristische Person), bei 
einer Genossenschaft für den Vorstand, bei einer Erbengemeinschaft für die 
Miterben, bei einem Minderjährigen für die gesetzlichen Vertreter 

Gemeinde oder über das 
Online-Portal des 
Bundesamts für Justiz 

 e. die Unterlagen, die zum Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit des 
Betriebs nach der Berufszugangsverordnung für den Güterkraftverkehr 
erforderlich sind für das Unternehmen Unbedenklichkeitsbescheinigungen: 

 Finanzamt 

 Gemeinde 

 Sozialversicherung 
 
 

 Berufsgenossenschaft 
(Bescheinigungen nicht älter als 3 Monate) 

 
 
 
Finanzamt 
Gemeinde 
Krankenkassen (auch von 
allen Mitarbeitern, 
Gesellschaftern) 
Berufsgenossenschaft 

 f. eine Eigenkapitalbescheinigung, 
gegebenenfalls mit Zusatzbescheinigung (sofern der Nachweis der Anlage 2 
des Antragsformulars nicht genügt), diese darf max. 1 Jahr alt sein 

Steuerberater 
 

 g. den Nachweis der fachlichen Eignung,  
den Auszug aus dem Fahreignungsregister 
(nicht älter als 3 Monate) falls der antragstellende Unternehmer die 
Güterkraftverkehrsgeschäfte selbst führt 

Prüfung bei der IHK  
Kraftfahrtbundesamt 

             h.  Auflistung der eingesetzten Kraftfahrzeuge/Kombinationen über 3,5 t bzw.  
2,5 t, bei Miete/Leasing Verträge in Kopie, siehe Seite 2 dieser Checkliste 

Antragsteller  

 
              2. für die Personen, die zur Führung der Güterkraftverkehrsgeschäfte bestellt sind (Verkehrsleiter): 
 

 a. das Führungszeugnis „zur Vorlage bei Behörden“,  
(nicht älter als 3 Monate) 

Gemeinde oder über das 
Online-Portal des 
Bundesamts für Justiz  

              b.  den Auszug aus dem Fahreignungsregister, 
(nicht älter als 3 Monate) 

Kraftfahrtbundesamt 

 c. die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, 
(nicht älter als 3 Monate) 

Gemeinde oder über das 
Online-Portal des 
Bundesamts für Justiz 

 d. den Nachweis der fachlichen Eignung, Prüfung bei der IHK 

              e. den Nachweis des Beschäftigungsverhältnisses (Arbeitsvertrag >>keine 
450€ Anstellung möglich!!! 

Antragsteller  

              f.  den Geschäftsbesorgungsvertrag (falls externer Verkehrsleiter) Antragsteller  

            g.  den Geschäftsführervertrag Antragsteller  

            h. die Vollmachten des Verkehrsleiters (Zeichnungsvollmacht, Bankvollmacht) Antragsteller 
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Fahrzeugliste  

 
   Fahrzeugart        zul. Gesamtgewicht    FIN        Kennzeichen  
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